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ter Extracte. Rian schuldet ihm dafür 910 Gid. 9 Sch. 8 Dem Der Zinsrodel hat sich au Capital vcl'
mindert um 1810 Gld. 6 Sch. 8 Den. Ickiä. e. Llit. Die Arbeit des Commissarius Renö DcstM"
sel. wird vorgelegt. Sie besteht in einem Urbar, das die Einkünfte des Schlosses Tscherliz hinter Botw^
Ctagnieres, Echalleus und andern Orten, ferner hinter Poliez-petit, Dompmartinund Billards le Terri^
(Terroir) enthält; ferner in einem Urbar, in welchem da? Einkommen der Pfründe Assens erneuert ist. ^
Emvlument aller dieser Bücher beträgt nebst Trinkgeld 4958 Gld. 4 Sch. 6 Den. Das Register und
tokoll überlassen die Erben, deren Eigenthum sie sind, den Obrigkeit«! und erhalten dafür 4 Sack
und 4 Sack Mischelkoru. Ibiü. t'. Llit. Die Arbeit des Commissarius Pierre Panchaud wird vorgel>M
sein Urbar umfaßt die Dörfer Poliez-le-grand, Goumoens-la-Nille, Penthereaz und Assens; sein ^
ment beträgt für Grosse, Rentier und Extracte 1610 Gld. Idick. L20. Die Arbeit des Pierre
und des Antoine Aslaz sAllazj wird denselben znr Verbesserungder Fehler zurückgegeben. Ikick. ck. '^2l
in dem Amte Tscherliz und vermuthlich auch im Amte Graudsvu in Beziehung auf Frondienste,
ziuse, Ehrtagwenund Führungen durch Nachläßigkeit der Amtleute und Vortheilsucht der Unterthalham
Confusion entstanden ist, so wird zu deren Verbesserung vorgeschlagen, künftig diese Pflichten dem Ver»^
der Hausväter nach abzuchecken, so daß demjenigen, der einen ganzen Pflug, d. i. 10 oder 12 J»^ .
zur Zelg besitzt, die ganze Pflicht, der nur halb so viel besitzt, die halbe u. s. w. auferlegt wird.
LLL. Der Landvogt wird beauftragt, alle Urbare und Originalien, welche im Schlosse Tscherliz n»^
den Psrundhäuserndieses Amtes sich befinden, namentlich diejenigen, welche 1575 dem alten Panchaud > ^
1594 dem Commissarius Darbonnier anvertraut worven sind, zu Händen zu bringen und nach
das Schloß zu schassen. Idick. ck. LLtt. Die Gesandten Berns legen ihren Herren und Obern dieö'^,
vor, ob es deren Wille sei, daß die Pfrundurbare der Rießpriester im Amte Tscherliz auf beider
Kosten erneuert werden sollen. Zugleich wird darauf aufmerksam gemacht, daß Rießpriester Lehen den
Städte ohne deren Ratification ans anderes Erdreich übertragen. Idcki. n.

Gnüldloil.

Landvögte.

KilZ. Bern. Isaak Schnyder.
I t»2<». F r e i b u r g. Wilhelm Reinhold (Reynold).
It»22. Freiburg Franz Rehs.
t«23. Bern. Anton von Graffeuried.
I «t Freiburg. Hans Wilhelm Gvllrau.

B e r n. Riklaus Tschiffeli.
- Anton Stettler (seit 1638).

Freiburg. Beat Jakob von Riontenach.
It»5Z. Bern. Emanuel Steiger.
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l«24.
Art. 224. Der Landvogt soll Jacques Guibolaz im Namen beider Städte für einmal 1 Sack

1 Sack Hafer und 10 Gulden zukommen lassen; dein Jsabeau Faure (Favre?) Kops Korn, 1 Kopf Hafer u»^'
Gulden. Absch. 308. p. 225. Die Entscheidungüber das Ansuchen der Alane Amyet um Herabsetzt
des Feuerstattzinses von ihrem Hause wird bis zu Erneuerung der Erkanntnisse verschoben. Einstwei^'
wird ihr die Hälfte der seit einigen Jahren verfallenen Zinsen erlassen. Ibick. g. 22k. Pierre
verehrt man 1 Mütt Mischelkorn; mit seinem übrigen Gesuch ist er abgewiesen. Ibick. r. 227. Alexa»^
Du Alaine wird mit seinem Begehren eines Zehntens und Holzhaues im Wald Grandson und Montag-
abgewiesen; hingegen werden ihm für einmal drei Buchen bewilligt. Ibick. s. 22K. Dem Prädican^'
zu Concise wird, wenn er aus seiner erkauften Scheune ein Wohnhaus machen lassen will, der Feuerst
zins erlassen, so lange er daselbst Prädicant sein wird. Ibick. t. 22k. Samuel de Pierre wird "
seinem Begehren, daß man ihn an den Bußen und Gefällen zu Alontagny, als einen Statthalter des
Vogts, der sonst keine Besoldung habe, participiereu lassen möge, abgewiesen;man verehrt ihm dagt
für einmal 1 Atütt Aiischelkorn. In Betreff des Streites, den er wegen einiger Löber mit dein Landt
Techtermann hat, wird beschlossen, daß Letzterer hinreichende Beweise beibringen soll. Ibick. u. 6'
Tobias Christin wird mit seinein Ansuchen um Albergement eines Stück Landes, das wegen gar z» t
Zinses unbebaut geblieben ist, bis zur Erneuerung der Erkanntnisse verwiesen; jedoch wird ihm bew> "
dieses Stück einstweilenzu bebauen. Ibick. v. 2517. Jean Ampet ist der begehrte Alühlebau,
keine Einsprache dagegen sich erhebt, bewilligt. Ibick. rv. 232. Guillaume Vallanchetwird mit

Ansuchen um Nachlassung schuldigen Zinses abgewiesen. Ibick. x. 233. Der Curial Bourgeois ^
gehrt, daß ihm der Landvogt Techtermannvon jedem „der Hingcrichten Proceß" 2 Sonnenkronen ß .
soll. Er wird mit diesem Begehren abgewiesen; dafür werden ihm 6 wälsche Kronen verehrt; ^ ^
wird festgesetzt, daß künftig ein Curial von einem Processe, sei er groß oder klein, nicht mehr als 5
haben solle. Ibick. z. 237. Der Lieutenant de Grandson wird mit seinem Gesuche um Aufhebung ^
durch Commissarius Bourgeois wegen eines Feuerstattzinses erlangten Rechtszuges und um Bew^g '
eines Holzhaues abgewiesen;dagegen soll ihm der Landvogt zwei Stöcke Buchenholz zukommen
Ibick. 2. 233. Georg Tribolet, welcher einen Berg hat, der sonst frei ist mit Ausnahme, daß
barn von Magdalenatagbis Michaelis den Weidgang darauf haben, wogegen auch er den WeidgM'g ^
ihre Berge habe, sucht um die Bewilligung an, seinen Berg einschlagen zu dürfen, und will sein
Weidgangs auf die benachbarten Berge ausgeben und jeder der beiden Städte 100 Kronen zahlein
Gesandten wollen Tribolet entsprechen, insofern die Nachbarn keine Einsprache erheben; geschieht
soll der Landvogt den Städten davon Bericht geben. Ibick. an. 23k. Sechs Personen e'rh»^"^,
freiung vom Zehnten für Stücke Reben, welche sie angepflanzt habeil, aus eine Zeit von neu» ^
Ibick. bb. 237. Dein Johann Major und Mithaften,Beständer des Zehnteils Onncils, wird vom
1621 au die Hälfte ihrer Nestau; nachgelassen; die andere Hälfte soll ihnen in Geld angeschlagen » ^
Ibick. oc. 238. Den Zehntbestehern des Zehnteils Grandson und Giez werden nach WürdigMbi ^
Schadens die 18 Kopf halb Korn halb Hafer an dein Zehilten nachgelassen.Ibick. ckck.
Span der Zollbesteherzu Montagnh und Averdon soll einstweileneingestellt sein; die Geueralco» ^
erhalteil den Auftrag, darüber zu Murten im Gewölbe nachzuschlagen. Ibick. so. 27k. Die
tagnp und die vier Mcstralien St. Maurice, Concise, Pvonant und ? erklären, daß sie ^
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die Führungenzu dein Bau der Helferswvhnung zu Grandson zu leisten. Sie werden angewiesen,
leisten, ihrer Freiheit jedoch unpräjudicicrlich. Uebrigeus soll inan in den Erkanntnissen

^ wirklich nicht dazu verpflichtet sind. Istiä. ff. 21k. Frantzvis Mechvd wird „um Gott"
^ lur einmal 10 Flvrins, I Sack Mischelkorn und 1 Sack Hafer gegeben, dem Friedrich von Meurier

Schadens, den er wegen eines Hirsches gehabt hat, 6 wälsche Kronen, I Sack Mischelkorn
Tck k, Hafer. Ibicl. 212. Den Musketieren zu Montagnh, welche um Vermehrung der
von ^ einkommen, wird nicht entsprochen; hingegen wird der Landvogt beauftragt, ihnen einen Platz
»u ^ -^mend zu geben, welchen sie nutzen oder verleihen können. Istick. stst. 213. Ilm den llnord-

Gebrauche der Maße zu steuern, soll der Landvvgt den Einziehern des Hafers befehlen, statt

bietei,^^" "ledern Maße oder Schüsseln die ordentlichengefechtcten Maße zu gebrauchen und zu ver-
^ den Hafer in das Maß zu drücken und zu stoßen oder das Maß zu rütteln. Zweitens wird dem
füllen'^ Graudsvu zu Stadt und Land, ohne den Landvogt um Erlaubniß anzufragen, Holz
de» ^ " ^irfen, nicht entsprochen,hingegen ihnen erlaubt, kleines „unschädliches" Holz und Gestrüpp, ohne
l'cn anzufragen, zu hauen. Drittens soll der Landvogt keine Bcfugniß haben, Fremden zu erlau¬
bst,',/" Wäldern Holz zu fällen, noch jemanden in der Landvvgtei einen Platz in der Allmend einer
dcr Einwilligung zu geben. Wenn ein Platz in einer solchen jemand mit Einwilligung
^ cmeinde zugetheilt n'ordcu ist, soll auf denselben ein Herrschaftszins gelegt werden. Istick. ii. 241.

Uferten, welche kiirzlich zu Bern in dem Streite wegen eines Herrenziuses aus zwei Jucharten
hinter Grandson, den sie für ihr Spital beanspruchten, abgewiesenworden waren, doch so, daß

^hen wurdc, nochmals vor den Gesandten zu erscheinen, wenn sie neue Briefe producieren könnten,
^ weitern Pcrscquierungihrer Ansprücheab. In Folge dessen wird die zu Gunsten derer von

^stici^" Bern gegebene Erklärung bestätigt. Die Kosten werden cvmpensicrt. Absch. 311. st. 21Z.
Begnadigung (ihr Mann hatte sich eines Wucherzinses schuldig

^liist. i. 21k. Die Amtleute zu Grandson sollen wieder den eine Zeitlang nicht
^»eii Eid, des Inhalts, daß sie deren zu Grandson Freiheiten erhalten wollen, mit aufgeho-

und zwar nachdem die Unterthanen den Eid geleistet haben, schwören. Die von Montagnh
fvlle» ^ demselben Zwecke nach Grandson zu begeben. Istnl. K. 217. Die von Grandson
^a»s ""d ihren Rechten unbeschadet die schon bereit liegenden Baumaterialienzu des Helfers
oder ^^"bson auf den Bauplatz führen. Später soll untersucht werden, ob sie dazu verpflichtet sind
Heß^ Zwei umgefallene Marchstcine zwischen Pvcrdvn und Grandson sollen seiner
u,n !, ^ aufgestellt werden. Isticl. m. 21?>. 1) Die "Musketiere von Grandson bitte» um eine Steuer
sc» ^^rgweiden besser in Ehren zu stellen und etwas daraus ziehen zu können. Sic werden abgewie-

^ jährlich von beiden Städten 100 Gulden erhalten. 2) Dem GuillaumcPrebstre von
' welcher um Verminderung seines Feucrstattzinscs und eines andern Grvßzinscs und um "Rachlaß

^>vci ^ ^dreszinses von einem Stück Land entkommt, wird je ein halber Sack Korn lind Haser verehrt,
^»d Perenten werden abgewiesen. Istick. n. 2ZK. David Varnier voil Hverdon hatte ein Stiick
^ge„ ."^^Wen, Ivo die Gemeinde Chamblon zu gewissen Zeiten den Weidgang hat. Dieselbe legt da¬
bo,, "'brache ein. Varnier zieht die Sache vor das Gericht zn Pvcrdon. Freiburg uimint sich derer

^ ^"d dringt darauf, daß ein Augenschein cnigenommeuwerde. Istiü. c>. 2Zl. Die von
^ durften von Alters her Holz, das zum Bauen untauglich ist, in ihren Wäldern fällen und außer-
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halb der Herrschaft gegen Korn und andere Vietualien vertauschen vder es verkaufen. Die Bürger u>^
das Gericht vvn Grandson hatten ihnen dies; aus eigener Gewalt 1618 verboten ohne die Genehmigt
der Obrigkeiten. Die Gesandten heben nun auf die Beschwerde derer von Provence dieses Berbot auf. ^
deßwegen erlegten Strafen werden ihnen nachgelassen, zwei Drittheile von den Obrigkeiten, für den drillt
Theil werden sie an die Erben des Landvogts Schnhder gewiesen. Ibiä. p. 252. Das Verlange'"^
Plitherrön von Corcelles, daß sie, gestützt auf ihre Lehenbriefe von; alten Herrn vvn Grandson, an ^
chvrgerichtlichen Bußen in ihrer Herrlichkeit parlicipiercn dürfen, wirv in den Abschied genominen;
Begehren aber wird nach der Ausmarchnng ihrer Herrschaft entsprochen.Ibick. g. 23 t. Dem
her zu Grandson »vollen viele Zinslenre die Zinsen nickt bezahlen, da sie die Güter nicht besäßen.
wird ein offener Schein an den Landvogt gegeben, daß dieser ihm beim Einzug behülflich sei und diejc>"^
zur Bezahlung anhalte, welche im Rentier verzeichnet seien. Jedem ist der Recnrs an den Besitzer
Zinsgüter offen behalten. Ibiü. r. 23^. Elaude Bourgeois Wittwe und Tochter beklagen sich, vaß^
Landvogt Schuhder ihr Gut und ihre Ehesteuer zu Händen genommen habe. Da die Sache schon bü'il
durch ein Urtheil abgemacht ist, werden sie abgewiesen.Sind sie nicht zufrieden, so können sie /
SchnhdersErben halten. Idick. s. 233. Die Erben des Lanvvogts Schnydcr suchen um Zllachlaß
ger Loder nach. Vorerst sollen über den Ertrag derselben Erkundigungen eingezogen werden. 1^'
23<i. Es wird nöthig erachtet, die Erkanntnisse vvn Grandson zu erneuern, klc. 237. Denc»

Avonand wird an den Bau einer neuen und längern Brücke über den Bach la Mentne eine Steuer ^
Seite der Obrigkeiten in Aussicht gestellt, wenn derselbe vollendet ist. Die Fischschwelle haben sie
als unter der Brücke anzulegen. Hüll. oo. 238. Esther Denescl, welche etliche Rechtshändel geg^'
Vornehmsten vvn Grandson hat, mit denen die Richter verwandt sind, bittet um ein unparteiisches^
Dem Landvogt wird ausgetragen, an die Stelle der verwandten Richter andere unparteiischeZ"

Ibi,l. in-. 23!». Antvlne Junov tvird mit einer Reclamation gegen Landvogt Reynolds Wittwe abgc^'^^
Ibick. LS 2<i<». lRiklaris vvn Diesbach, Landvogt vvn Averdon wünscht, daß man ihm einen
seinem Hause überlasse. Das Begehren wird nur theilweise gewährt. Absch. 330. k.

Iti.tl.

Art. 2<»l. Verhandlung über die Landmarchen zwischen der Landvogtci Grandson und der
schaft Val Travers. Abich. 562. a. 2<»2. Georg Tribolet d. ü. und Eonsvrten wünschen iln^
und Berge in der Castlanei Bonvillars einschlagen zu dürfen. Das Ansuchen nehmen die bernische" .
sandten aä rokoronäuin. Ibiä. 9. 2<»3. Verhaitdlung über die Landinarchen zwischen der La» ^ ^ ^
Grandson und der Herrschaft Val Travers. Die bernischen Gesandten lassen sich aus dem
Murtcn die den Streit betreffendenDocumentegeben. Wird zur Entscheidung des Streites cuü
Zeit eine Conferenz angesetzt, so soll bis dorthin jede Partei in ihrem Possessorium unangetastet
Absch. 565.

«i»2.
d ^

Art. L<»3. Diese Conferenz wird auf ein Schreiben des Gubernators von Neuenburg
fürstlichen Raths, das im Rainen des Herzogs von Longueville an die beiden regierenden Orte
worden ist, in Betreff der streitigen Märchen abgehalten. Die Gesandten vereinigen sich auf eine -
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Inhalts: Nlan sei keineswegs gewillt, sich wegen dieser liquidierten und bisher zu wiederholten

^ Widerspruch erneuerten Marcken in Eonlest einzulassen, weßwegcn sie nochmals bei dicsein

l>a>>,^' ^^U'altern ans hinreichender Befugnis; und mit deren blutigem Schweiß erlangten Besitz laut der

ui Fvlge der von ihren Vorfahren gemachten Eroberungen nicht mehr gültig, sonst müßten noch

Herren und Fürsten mit Ansprüchen kommen, lieber andere streitige Märchen erklart man sich be-

ieicii Säulen und Banderolen verbleiben. Die vom Gubcrnator vorgebrachten Documcnte

>na>r

nil Eonfcrenz zu verhandeln. Dein Landvogt wird besohlen, diejenigen, welche ihre Lehcngüter

,.j. ^'km»en, vor den ordentlichen Lehcnrichter zu citieren, damit sie erkennen. Sollten die Citationen

- . ^lleuvinmcn »verde», so solle er in den Rvgatoricn anzeigen, daß er mit Adjndication der Güter

"3en >,„d dieselben seinen Herren »nd Ober» zu Nutzen bringen werde und müsse. Absch. 386.

'lnn ^ ^ die Appreciation des Korns und des Hasers, die den beiden Städten in unglei-

de» geliefert werden, soll vom Seckelmeister und den Vcnnern eine Ausgleichung gemacht wer-

auf Der Wittwe des Jean Evrnuz wird wegen ihrer Armuth der Feuerstattzins

des ^iischelkorn, der Ofenzins ans I Mäß Weizen heruntergesetzt. Ibid. v. 2<»7. Den Kindern

»ehst ^ ^liagniez wird der Hausplatzzins ans 2 Bläß Weizen. 2 Mäß Mischclkorn und I Kops Haser
denselben schlildig sind, heruntergesetzt. Ibid. 2 <»U. Des Jonas Ri-

wird der Feucrstattzins von einem Kops Mischelkorn ans einen halben heruntergesetzt. Ibid. x.

^it'' Mermods Wittlve wird als Almosen ein Jahrcszins erlassen. Ibid. z'. 270. Den beiden

^,^'^^rbeli Versuz »nid der Wittwe von Ave Versuz wird ein Jahreszins erlassen. Ibid. 2. 27 I.

de» ^ Wittive, deren Mann von der Obrigkeit zu Freiburg hinter Fiedpictet angenommen wor-

deren Gemcindcgcnossen das Recht der Nutzung des Weidganges zu Montagny und Lallehres

dic.. ^ lveschlechter Guyon und Amiet hätten dieses Recht. Ihr wird die 'Nutzung zugesprochen,

n>», ^Üicht, „luii möchte sie bei ihrem Rechte schützen, da die von Valleyrcs und Montagny behaupten,
°te beide» .. . ^ ^ > . ,.... . . ..

en »v

. Us „Z

entsprochen; hingegen könne der Gclcitsherr in seiner Prvposition sie mit Namen

^''-'rdcn compensicrt. Ibid. na. 272. Die Gemeinde Montagny begehrt bei Einführung des

^e», Unterschied der Jurisdiction" besonders in die Eideshnldigung aufgenommen zu werden.

dcr nennen. Ibid. bb. 27?t. Die Btusketenschiitzen der Mestralic von Bonvillars und Onnens,

Schier Onnens, die Schützen von Provence und von Ebampagne suchen um Vermehrung der
Befreiung des Schützenkönigs vom Lobe an. Sic werden mit ihrem Ansuchen ab-

'^>se» ^"6Mn kann ihnen ein Platz in der Allmend angewiesen werden, den sie verleihen und dessen
^chießgabcn verwenden können. Ibid. 00. 27 t. Des Trcsvricrs Monchcts Wittwe und

gewisse hinter Grandson liegende Bergfahrten zu Erlangung des Heirathgntes

, ^ubhastativnen durch beider Städte Jnsiegcl zu bekräftigen. Diese Besicgelung lvird nicht für ge-

Te>» ^"Uen; sie werden vor Rath gewiesen; dieser entspricht ihrem Begehren. Ibid. dd. 27,5.

. ^ Zuteil Franyois Duvoisin sind 18 — 2(1 Jncharlen unfruchtbares Land, la Gottnlaz genannr,

Tie^' ^'^Peit, hingegen mit einem Bodenzins von 2 Kopf Weizen und 2 Kopf Hafer belegt worden.

^ ^ Lebzeiten erstrecken; bei Uebernahme durch seine Erben

die Obrigkeiten freie Hand vor. Ibid. oe. 270. Die von Grandson begehren 1) ein Ver-
248
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bot, von den Bergmattenetwas einzuschlagen nnd vor Magdalena zn hellen; 2) dasz die Acußern kein ^
ans die Berge treibeil sollen, das nicht hinter Grandson überwintert worden ist. In Beziehung ans d>^
beiden Punkte läßt man es bei dein alten Brauch bewenden. 3) Sic verlangen, daß diejenigen, welches
Vieh am die Berge treiben, vhne ein Recht dazu zu haben, gepfändet werden, bis sie ihr Recht bewiest
oder erkauft haben. Alan läßt es bei der Ordnung von 1614 bewenden. 4) Sie verlangen ferner, ^
diejenigen, welche von einem Dorf in ein anderes ziehen, aber in derselben Kirchhöre lind der Landvolk
Graiidson incorporiert bleiben, vom Einzüge frei sein, die Aenßern aber das Lob und die Assonfferta»^
zn zahlen schuldig sein sollen. Man läßt es bei dem bisherigen Gebraiich bewenden. 5) Mit dem
ren, die Bewillignngszedelfür den Hvlzhau in den Wäldern, zn restringieren, werden sie abgewiesen,bis
die Motive für dieses Begehren dargelegt haben. 1613.^. 277. Der Landvogl macht darauf ans'»^
sam, daß dem Zehnten, In rmuvelle osimiöro, dadurch Eintrag geschehe, daß die Berge fremden
hingeliehenwerden. Man ist aber der Ansicht, daß wenn gleich jener Zehnten vermindert werde, dagc^'
doch „der directe aufwärts gehe". Ibiä. b.Ii. 278. Es wird erkannt, daß die Habe der malcsizis^
Personen, sobald dieselben an die Marter erkannt sind, inventarisiert nnd bis zu Ausgang der Seicht
dritte Hand gelegt werden sollen. Ibi3. ii. 27?». Der Landvogt soll nicht gestatten, daß den Mestr»^
die Rate der wegen Anbringcns unnöthiger Gesuche vor den Gesandten ergangenen Reisekosten angeln)'
werden, sondern die Urheber solcher Gesuche zu deren Abtrag anhalten. Ibill. lele. 280. Die ^
Grandson werden mit ihrem Begehren, daß die Dörfer im Amte Grandson nur über Sachen, die >» /
höher als 60 Sols im Werthe sind, zu richten befugt sein und für Dinge von höherin Werthe die
nach Grandson kommen sollen, abgewiesen. Ibiä. II. 281. Der Antrag, daß die Urtheile der u»^'
Richter zn Grandson nnd Montagnh an den Landvogt appelliert werden und nachher erst an die
keilen kommen sollen, wird in den Abschied genommen. Idi3. mm. 282. Dem Timotheus du
wird gestattet, einen jenseits der Schlvßmattcn zn Grandson entspringenden Brunnen durch dieselbe» ^
sein Hans zu leiten unter der Bedingung, daß er den alten Weg durch die Matten zu diesem Br»»'^
aufgebe. Der Landvogt hat ihm drei Sack Mischelkorn daran zn steuern. Ibiä. nn. 285t.

nde Monlin, Herr von Montagnh, klagt, 1) daß die Mestralien Concise und Bonvillars ihn nicht Z'
Versammlung berufen, wenn es um den Bann zn thun ist; 2) daß sie denselben ans einen Tag
daß er seinen Zehnten zn erheben nicht überall „Ordnung geben könne"; 3) daß Viele freie St»^ '
haben vorgeben, aber dafür keine Beweise vorlegen können; 4) daß ihm von den Lchenbestehern der
keitcn in seinen Zehnten von einem Stücklein zn Mustruz Eingriffe geschehen; 5) wünscht er ein nebe» ^
Schloßmatte zu Grandson fließendes Bächlein über dieselbe ans etliche seiner zn Montagnh im 'Mo»s ^
gene 'Matten zu leiten. In Beziehung auf 1 und 2 wird gut erachtet, daß die genannten Mestraln'» ^
Herren zu ihren Versammlungen berufen, seine 'Meinung des Banns halber anhören nnd zu Eonclft

selben zwei Tage früher als zn Bonvillars anfthun sollen. In Beziehungans 3 wird angeordnet^ ^
diejenigen, welche glauben, freie Stücke oder das Recht zu haben, vor den Andern zn herbsten, ihre ^
mente vorlegen sollen; thun sie das nicht, so soll der Herr sie vor dem Landvogt berechtigen; die
frei erkannten Stücke sind vom Landvogte auszumarchcn. Zu 4 wird dem Landvogt Gewalt gegebc»,
Augenschein einzunehmenund dem Herrn zu dem zn verhelfen, was ihm gehört, wenn ihm etwas

lichcs vorfalle, es an die Alternativvbrigkeit nach Berit zu berichten. Dem Begehren 5 wird cntspr» ^
insofern den Schlvßmatten kein Schaden daraus entsteht. 1ln3. oo. 28H. Ebenderselbe beklagt P'h
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der Eoinmissarien, daß derselbe gegen seine Mutter Anlicipation gebrauche, und behält sich seine wei

schritte aus künftige Jahrrechuuug vor. I6i-1. yy. Stils. Dein Prädieauteu z»l Grandson wird

^>s desse» Ansuchen das Pfrundeinkoinnien mit Einwilligung der Coinnüttierten von Bern »in 2 Miitt ver

die Deputierten von Freiburg nehmen das Ansuchen in den Abschied. Ibiä. gg. S8<». Der

da^ Concise wird mit seinem Ansuchen um Befreiung eines von ihm zu Cvncise erkauften Hanfes,
>vegen persönlicher treuer Dienste des vorhergehenden Besitzers frei gewesen war, abgewiesen. Ibid. rr.

Alexander Dumaine soll zu Erneuerung der Edellehen hinter Grandson in Betracht der von seinen

wtcrn den beiden Städten geleisteten Dienste andern Commissarien vorgezogen werden. Generalcom-

lmius Stettler soll ein Consultum verfassen, wie diese Erneuerung ins Werk zu setzen sei, und was ein

^ ""üsarius damit verdienen könne, und dasselbe dem Gencralcommissarius Python in Frciburg mitlhei-
^>id. ss. sHg. Die Gemeinde Concisc kommt mit dem Ansuchen ein, ihren Einwohnern den auf-

'austen Kops Hafer, den ein jeder von seinem Hause bezahlen müsse, zu vermindern; ferner ihr zu ge-

<u>, i„ Dorfe eine Mctzg zu errichten. Rtit dem ersten Begehreu werden sie abgewiesen, dem

u c» wird entsprochen, insofern Grandso», gestützt auf Briefe, Siegel und Freiheiten, keine gegründete

brache dagegen erhebt. Idid. tt. Die Gemeinden Montagny und Balleyres werden mit ihrem

lachen, etliche Stücke des gemeinen Mooses abstecken und den Ertrag in den gemeinen Seckel zn Unter-

u»g der tegeu dürfen, abgewiesen. Ibid. uu. Mit dem Begehren, von denjenigen,

^ lc fremde Schafe auf ihre Weide nehmen, eine Buße von 19 Florius für die Heerde nehmen zu dür-
^^den diese Gemeinden an den Landvogt gewiesen, der dieß zulassen kaun, wenn die Armen einwillu

E»t' Gemeinde Hvonand werden die Mcsselerie oder die Bannwartgarben gegen

l^^lung von 6 Kopf halb Roggen halb Hafer, au das Schloß Grandson zu entrichte», hingegeben und
ailli^ Der Landvogt soll keine Gewalt haben, diese Messelerie zu steigern oder zu mindern; die Ge^

Äb'cs ^ hingegen können dieselbe unter sich steigern. Die Deputierten von Freiburg nehme» es in den

Z» d! ^ Jean Rey wird mit seiner Beschwerde, daß ihm auf sein Haus, das bis

kii>/" Erkanntnissen frei gewesen sei, ein Kopf Getreide als Feuerstattzins gelegt worden sei, auf

ch>e ^ ^herechnung gewiesen. Ibid. xx. t. Jean Major von Onnens wird mit seinem Begehren,

^ ^lnvi" (Stampfe) am Bache Arno» errichten zu dürfen, abgewiesen, da in der Rachbarschaft schon

»c», ^ ^^chstampfencn und Blüwcnen errichtet sind. Ibid. x/- Abraham Major wird mit sei-

A ' ^"lüchen uin Rachlassung des dritten Theils des Lobs wegen des Kaufs, den er 1625 von Laurent

ard bestanden, auf die Jahrrechnung gewiesen. Er begehrt dieselbe, „weil die Blumen auf den er-

^i/" ^"lern gestanden", und in solchem Fall lue Rachlassung des dritten Theils des Lobs Brauch sei.
SftZ. Jacques Bourgeois, welchen der Landvogt zu Grandson zum Eastellan nach Peney und

^ lchvn vorher die daran auch einen Theil habenden Herren von Ehampvent, verordnet har,

best, ^ Gesandten, sie möchten nicht nur ihn als Eastellan, sondern auch seinen Sohn als Nachfolger

De>n'^"' ^ Gesandten, ohne Instruction, nehmen das Ansuchen in den Abschied. Ibid. aaa. LiNi.
' ^^^e Vesin wird der Zehnten von denjenigen Stücken, welche er künftig reuten wird, sechs Jahre

Ibiq Die Cominittierten von Freiburg, ohne Instruction, nehmen das Ansuchen in den Abschied.

Holards Erben wird Erläuterung gegeben, warum derselbe in seinem Rechtshandel

jej ^ ^"buel Gras wegen gewisser subhastierter Rebstücklein, hinter Grandson kgelegen, verfällt worden

ovo. s»»8. Dem Jean Jacques Cuendo; wird das Albergement zweier Stücklein Reben, die
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ihm von Landvogt Gottrau nin die dritte Frucht hingeliehen worden sind, bestätigt. Mit seinein Begehrt
sie käuflich an sich zu bringen, wird er abgewiesen.Ibid. ddd. LM». Der Landvogt Anton von ^
fenried legt fünf Aintsrechnuilgen von 1625 bis 1629 ab. Er bleibt von allen fünf Rechnungen sch»^
10,862 Flvrins, 10 Sols; Ausgabe von den Einnahmen abgezogen bleiben an Weizen 547 Mütt 1 ^
2 Mäß, an Hafer beträgt die Restanz 377 Mütt, 9 Kopf, au Wein 10 Faß, 2 Sester. Räch Abzug
Verehrung erhält jede der beiden Städte 5481 Pfd. 5 Sch., an Weizen l85jMütt, an Haser 125
Absch. 705 a. Dem Abraham Beausyre. der ein lmgefähr zehen Mannwerk haltendes Stück
hinter dem Schlosse Grandson um den halben Raub baut, wird unter Vorbehalt der Ratification,
den unfruchtbaren Boden sehr verbessert hat, der halbe Wein auf den Drittel heruntergesetzt. 1514. x.
Da das Gewächs der Moussillerie zu Avonand schlecht gehütet wird und keine Mittel mehr Vorhang
sind, die Hilter zu bezahlen, werden den Gcmeindern6 Kopf halb Roggen, halb Hafer erlassen lind ^
frühere Aceensation geändert. Ibid. z--. Dein Pierre Vesin, welcher im Weingewächs Montag
ein unfruchtbares Stück Reben, genannt au pisd du Laruliisr besitzt und noch weiterhin Rebeu pfla»^
will, ivird al>f sechs Jahre von der ueueu Pflanzung der Zehnten erlassen. Ibid. 2. Lieute»^
Major beklagt sich, daß ihm dem Landrechte zuwider in der Compvsition des Lobs etlicher von den
von Eorcelles mit dein darauf wachsenden Raub erstandenen Güter um die ganze Summe angelegt»
ihm davon nichts abgezogen worden sei, während er nach den Freiheiten und dem alten Herkomme»
dcii dritten Theil frei sein sollte. Es ivird erkannt, daß er die Freiheit wie Andere genießen solle. Ibid. >»^
A04. Die Gerichtsleute zu Grandson waren mit ihrem Begehren, daß den vier untern Gerichten
gestattet sein soll, Händel, die mehr als 50 oder 60 Sols betreffen, zu verhören, abgewiesen worden. ^
Mestralicn hinter Grandson ivird auf ihr Ansuche» eiu Schein gegeben, daß sie bei ihrem alten Herko»»»
verbleiben können. Ibid. vv.

Ittl t.

'Art. Etienne Duvoisin sucht um Verläugerung der seinem Vetter 1634 auf dessen Leb;^'
gewährten Befreiung vom Zehnten von einem 18 bis 20 Jucharten haltenden Stück Erdreich, In 0lott»^
genannt, an. Die Befreiung ivird ihm unter den 1634 aufgestelltenBedingungenaus drei Jahre a»^
dehnt. Absch. 1002. v. Dem blindgewordenen David Rain, Mestral zu Fiez, werden als
geding zugesprochen sronsasteutlich1 Kopf Mischelkoru,1 Kops Haser sannnt 5 Gulden an Geld. Ib>^' ^

Peter Techtermann wünscht, daß ihm ein in Getreide bestehender Bodenzius in Geld verw»»^
iverden möchte. Das Ansuchen wird ad rokeronduingenommen. Ibid. tNNt. Den Obrigkeiten »'
vorgeschlagen, das Heimwesendes Timotheus du Meurier sel. zu dem Dominium des Schlosses 0ira»
anzukaufen. Ibid. 2. Es wird das Verbot erlasseil, daß kein Rotarius einen Act ohne En
zweier ehrlicher Zeugen verfertigen und signieren dürfe bei Strafe der Rullität des Actes. Ibid. an-

Den Generalcommissarien beider Städte wird befohlen, die Drittelreben in Augenschein zu nehmen ^
jedem Besitzer sein Stück auszlimarchen, innerhalb deren nichts Anderes als Neben gepflanzt werden. ° ^ " ' ' ' . ,
Wer Anderes Pflanzt, hat von der Frucht auch den dritten Theil der Herrschaft zu entrichten. Ib'"'
.'ilk. Tie Klasse Orbc mit Grandson bittet, man möchte Vorsorge treffen, daß ihnen ihre Pensionen ^
Wein vollständig verabfolgt werden, da es bisher vorgekommen sei, daß sie dieselben nicht vollständig ^ ^
len haben; ferner daß der baulosen Pfrundhäuser wegen eine Verordnung gemacht werde. Die Bc)



Grandson. 1643. 1983

dieser Ansucheil wird auf nächste Zusammenkunft verwiesen. Ibid. kb. .312- De>l Erben des
" ^>ten von Erlach scl., welche sich weigern, aus dem La Mottezehnten den Afterzehntender Eur Fiez zu

sichte,wird als Termin, darüber Bescheid und Antwort zu geben, die nächste Zusammenkunft in Frei-
6 angesetzt. Ibid. II. .3t 3. Der Herr von Montagny beschwert sich, daß den Herren Bourgeois durch

Wissen seines Vaters ertheilten Spruch das Recht verliehen worden sei, einen oder zwei Tage

^ gemachtem Bann zu herbsten. Es wird gut besunden, die beiden Parteien ans nächste Zusammenkunft
Untersuchung der Sache vorzubescheiden. Ibid. mm. .3 l 4. Den Besitzern des Zehntens, genannt du

e»«, wird auf ihr Ansuchen gestattet, daß zu Vermeidung aller weitern Anticipativn ihr Bezirk nach
Quantität und Qualität mit Einschluß ihres andern Zehntens, genannt do an einem besonder»

bc v ausgeinarcht und übergeben werde. Den mit dieser Uebertragung Beauftragten wird zugleich
Wen, weil die Herren Bourgeois einige Zeit her „aus eine große Anzahl Jucharten in der Obrigkeit

^ ihrigen vermischt ist, anticipicrt" haben, nachzuschlagen und auszurechnen, wie hoch
Wr Uebergriff von der Zeit an belaufe, da das in Händen der Bourgeois und Mithaften befindliche

^"^chlein datiert ist, und sie zur gebührendeil Restitution anzuhalten, Ibid. »n. .31.3. Die Gemein¬
nutz »nid Valleyres beklagen sich, daß die Ziegler bei Grandson, obgleich sie ihnen den Mitge-
ke>»^ ^llinendfahrtgestatten, ihnen die Ziegel nicht mehr im alten Preis geben wollen, oft auch gar
^ ^ ihnen zu bekommen seien. Unter Ratisicationsvorbchalt wird die Verordnung gemacht, daß, weil

^ Nutzung der Allmend der beiden Gemeinden haben lind den Herd auf derselben holen, sie
Natt P^is bezahlen sollen, wie die von Grandson. Da alles thcurcr geworden ist, haben sie

hält ^ ^^ian 2V Gld. für das Tausend Dachziegel zu bezahlen, andere GattungeilZiegel nach Ver¬
lan ^ Ziegler sind verpflichtet, jedem aus eine halbjährige Ankündigung die Ziegel zu liefern. Ver-
bcn^o ^ Obrigkeiten Ziegel (sie zahlen 30 Gld. für das Tausend), so haben die Ziegler gegen sie dicsel-
Pre'- ^'^'iuugen wie gegen jene Gemeinden. Die Bürger der beiden Städte haben in Betreff des

^ dieselbe Freiheit. Ibid. oo. 311». Der Gemeinde Mustruz lvird die Coilcession gegeben, ihren
Wdt""^ öslroxarä „in 'Nutz lind Ertragcnheit Zll stellen", und dafür ein Instrument, mit der
?»v Zusiegel ausgestellt, unter Vorbehalt von Drittmanns Rechten. Ibid. z>i>. .317. Dem Claude
er bewilligt, ein unfruchtbares Stück Land 8»r I<z inonk serner zchntenfrci anzusäen also, daß

^ Zehntens von jeder angesäctenJnchart 2 Mäß Gerste uild ebei'so viel Hafer in den Zehnten.
l>c» . " ^^icke liegen, entrichten soll. Ibid. ss. .31». Dem Landvogt wird der Auftrag gegeben, die

Prädicanten von Fiez eigenthümlichgehörenden Bünten fiir die Cur anzukaufen und beiden
dsta verrechnen. Ibid. it. 31». Fiez und Fontaine beschweren sich, daß sie von der Metzge zu

seit einiger Zeit kein Fleisch mehr erhalten und bitten, ihnen einen eigenen Metzger zu bewilli¬
ge» Ansuchen wird nicht entsprochen,die Bürgerschaft zu Grandson aber ermahnt, dafür zu sor¬
tis ^ umliegenden Orte sich mir Fleisch versehen können, widrigenfalls man ihnen eine eigene
»och^"^lligen werde. Ibid. uu. 32». Aus die Anzeige des Landvogts, daß Viele von Provence

^ gehen, woraus ein Streit über den Ort der Residenz der Jurisdiction entstehen
La"k>vogt befohlen, sich über die Sache umständlicherzu erkundigen und den Obrigkeiten

kie ^ ^chricht zu geben. Ibid. vv. 321. Dem Commissarius Corevont lverden als Belohnung fiir
^ Adnlodiation des Pvonandzehnteilszu Roupurap 2 Sack Btischelkorn gegeben. Ibid. rv>v.
^vhg„„ Müller zu Concise, wird mit seinem Begehren um Verminderungseines hohen
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Mühlezinses abgewiesen, dein Landvogt hingegen aufgetragen, ihm als Verehrung von seinen ausstand^
Zinseil 10 Kopf „abzuwischen".Ibick. xx. HZ!!. Die Erben des Obersten von Erlach, Herrn zu
gisberg, lverdcn allfgefordcrt, ans nächste Zusammenkunft zu Freiburg einen Bevollmächtigten zu sä)^
um wegen Verweigerung des Zehntens hinter La Motte Bescheid zu geben. Ibick. xx- A24. Dem
Hain Paris von Concise wird, statt daß ihm auf sein Begehren 1a vonxo cko Anotke voil einem
eines Hallses nachgelassen oder vermindert wird, ein Sack halb Korn, halb Hafer zu entrichten besohl
Ibick. Dem Pierre Fardel von Bonvillars wird von einem ungefähr 16 Jucharten haltc»^'
mit Gesträlich bewachsenen Boden en Vnillörnns, den er urbar machen will, auf sechs Jahre der
nachgelassen. Ibick. naa. ALi». Die Verhandliiiig des Streites zwischen Fresens lliid der Ge»»'"'s
Mustruz ivegen des Wcidganges iin Walde von Mustrnz, ivelchen die von Fresens ansprechen, wird
die nächste Zusammenkunft verschoben. Anordnungen, wie es bis dahin soll gehalten werden. Ibick »
3L7. Duvoisin wird die Befreiung des Zehnteils von seinem Stück Erdreich, genannt 1a
auf drei Jahre bewilligt. Absch. 1015. s. KLZi. Dem David Ztam wird das Art. 306 zugespu'^
Leibgeding gutgeheißen, Ibick. u. Dem Peter Techtermannwird die nachgesuchte Veränder^
seines Kornzinses in ciilen Geldzins (Art. 307) nicht bewilligt; hingegen soll es dem Amtmann i>iclst ^
boten sein, für sich selbst statt des Korns Geld anzunehmen. Ibick. v. Daß des Timotheus ^
Menrier Halls, Banmgärten und Reben, nahe am Schlosse zu Grandson gelegen, zu Händen dessell»'»^.
gekalift werden (Art. 308) soll nicht verabsäumt werden; den beiden Generalcommissarien wird der -
trag gegeben, einen Augenschein davon zu nehmen. Ibick. >v. 3.!l. In Betreff der Beglaubigung ^
rialischer Acte wird die Verordnung in Art. 309 gut geheißen. Ibick. x. L. Was Art. 310 u'^
der Bepslanzung der Drittelrebeil init andern Pflanzeil als mit Weinstöcken verabschiedetworden ist,
geilehmigt. Ibick. Die Erbeil des Obersten von Erlach habeil sich herbeigelassen, den st^ '
Jahren verweigerten der Eur Fie; zuständigen Afterzehntcn als Atitherren des La Mottezehntens zu
Der Landvogt wird mit dem Einzug beauftragt, sowie auch sich für die iu Folge der Weigerung entstand ^
Kosten bezahlt zu machen. Ibick. bb. Der Herr von Montagnh und die Herren Bourgeois
vor den Gesandten (Art. 313). Der Erstere verlangt, daß der zu Gunsten der Herren Bourge»0 ^
machte Vertrag, welcher zu Bern 29. Mai 1643, zu Frciburg II. September 1637 bestätigt wordc» ^
aufgehoben werde. Nachdem beide Parteien ihre Gründe für und wider vorgebracht haben, wird de» ^
den Generalcvmmissarien und dem neuen und dem alten Landvogt aufgetragen,zu untersuchen, >»» ^
zehntfreie Stücke die Bourgeois besitzen, lind darüber Bericht zu geben. Alsdann werde man versuä)^^
durch eine Moderation jenes Spruches zu vergleichen; sollte damit nichts erreicht werden, so gebe ^ ^
anderes Mittel, als die obrigkeitliche Bestätigung jenes Spruches aufzuheben lind die Parteien a» ^
ordentliche Recht zu weisen. Ibick. Ii. Die Ausführung des Art. 314 in Betreff des
Ootkons und cke l'Ilskoiumiiwird den beiden Generalcommissarlen und dem neuen lind dem alten La» ^
aufgetragen. Ibick. Iclc. Was in dem Streite der Gemeinden Montagnh und Vallehres
Ziegleru bei Grandson wegen Lieferung der Ziegel in Art. 315 verabschiedet worden ist, wird dr»'
und beigefügt, daß den Zieglern, wenn sie dawider handeln sollten, die Albergemente würdeil
werden. Ibick. II. Alan läßt es bei der denen von Mustruz Art. 316 gegebenen Eoncesw»'
Urbarmachung ihres Berges und Waldes bewenden. Ibick. inm.
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